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Umwelt, Klima, Geologie und Boden

Einführung

Der Integrierte Klimaschutzplan Hessen 
2025 (IKSP) ist die Grundlage zur Be-
wältigung der Herausforderungen im 
Zuge des Klimawandels in Hessen 
(HMUKLV 2017a). Seine Erarbeitung 
erfolgte nach Festlegung der Themenbe-
reiche Klimaschutz und Klimaanpassung 
als Schwerpunkte der Nachhaltigkeits-
strategie im Jahr 2015 und der damit 
einhergehenden, vom Kabinett verab-
schiedeten Ziele zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen in Hessen. Der 
Klimaschutzplan enthält ein breites 
Spektrum von insgesamt 140 Maßnah-
men zu Klimaschutz und -anpassung aus 
verschiedenen Sektoren. Vom Aufbau 
eines Investitionsförderprogrammes zur 
Reduktion von CO2-Emissionen in Un-
ternehmen über Maßnahmen zum kli-
mawandelangepassten Weinanbau durch 
Rebsorten-Vielfalt bis zur Schaffung ei-
nes Green Finance Innovation Cluster 
am Finanzplatz Frankfurt sind vielfäl-
tigste Maßnahmen erfasst. Einzelne 
Maßnahmen werden als besonders wich-
tig eingestuft und ihre Umsetzung sollte 
vorrangig bis zum Jahr 2019 begonnen 
werden. Für diese prioritären Maßnah-
men wurden bereits in der ersten Umset-
zungsphase des Klimaschutzplanes bis 
2019 insgesamt 140 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt und das Budget wurde 
seitdem stetig erhöht. Eine dieser priori-
tären Maßnahmen des IKSP ist die Maß-
nahme „Ökologischer Hochwasserschutz 
und Auenrenaturierung“ (Maßnahme L 
28), welche seit 2017 in Zuständigkeit 
der Regierungspräsidien umgesetzt wird.

Zielsetzung der  
Maßnahme L 28

Aufgrund des Klimawandels ist auch in 
Hessen zukünftig eine erhöhte Hoch-
wasserwahrscheinlichkeit zu befürchten. 

Die vergangenen Jahre zeigen deutlich, 
dass insbesondere mit einer Zunahme 
von lokalen und nur schwer prognosti-
zierbaren Starkregenereignissen zu rech-
nen ist. Zwar wurde Hessen bisher von 
derart verheerenden Ereignissen, wie ver-
gangenes Jahr im Ahrtal, verschont, doch 
treten auch hier immer wieder Starkre-
genereignisse auf, die zu über die Ufer 
tretenden Flüssen und Bächen führen und 
Ortschaften unter Wasser setzen. Diesen 
lokalen und kurzzeitig auftretenden Er-
eignissen ist mit zentralen technischen 
Maßnahmen flächendeckend kaum ent-
gegenzuwirken. Hierfür sind zusätzliche 
dezentrale Maßnahmen erforderlich, um 
insgesamt zu einem erhöhten Wasser-
rückhalt in der Fläche zu gelangen, wel-
cher dazu beiträgt auch lokal stark be-
grenzte Ereignisse abzupuffern. Neben 
technischen Maßnahmen zum Hoch-
wasserschutz können dabei besonders 
auch Maßnahmen der Gewässer- und 
Auenrenaturierung einen Beitrag leisten. 
Dies soll über die Maßnahme L 28 „Auen-
renaturierung und Hochwasserschutz“ 
des IKSP erfolgen.
Den Vergleich mit einer technischen 
Hochwasserschutzanlage kann eine Ge-
wässerrenaturierungsmaßnahme bezüg-
lich der Hochwasserwirksamkeit häufig 
nicht antreten; viele Maßnahmen der 
Gewässer- und Auenrenaturierung befin-
den sich deutlich unterhalb einer mess-
bar relevanten Schwelle der Retentions-
raumgewinnung und dies ist für das Ver-
ständnis der Maßnahme L 28 essentiell. 
Allerdings können kleine dezentrale Re-
naturierungsmaßnahmen in ihrer Ge-
samtsumme sehr wohl positive Auswir-
kungen auf das Hochwasserabflussge-
schehen in einer Region haben. Daher 
bezieht sich die Zielsetzung der Maßnah-
me L 28 bewusst nicht auf die Schaffung 
von in Kubikmetern beschreibbarem Re-
tentionsraumgewinn in zentraler Lage, 
sondern widmet sich all jenen Maßnah-
men, welche im Zusammenwirken auf der 

lokalen Ebene natürlichen Retentionsraum 
(erneut) erschließen und das Wasser länger 
in der Fläche zurückhalten (HMUKLV 
2021). Auenrenaturierung sowie die 
Stärkung des natürlichen Wasserrückhalts 
sind hierfür die zentralen Bausteine.
Gleichzeitig sind es genau diese ökologi-
schen Maßnahmen, die auch in Hinblick 
auf die europarechtlichen Verpflichtun-
gen im Bereich der Wasserwirtschaft 
(Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
(2000/60/EG; WRRL) und des Natur-
schutzes (Schutzgebietsnetzwerk Natura 
2000 mit seinen Bestandteilen nach  
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/
EWG; FFH-RL) und Vogelschutzricht-
linie (2009/147/EWG; VS-RL) sowie 
zur Herstellung des Biotopverbundes 
nach §§ 20, 21 BNatSchG erforderlich 
sind. Diese sehr hohe Zielübereinstim-
mung im Bereich der Gewässerentwick-
lung hat sich bereits in den seit 2012 in 
Hessen durchgeführten „Synergiemaß-
nahmen“ (Maßnahmen, die gleichzeitig 
der Umsetzung der WRRL und der Um-
setzung von Natura 2000 dienen) nie-
dergeschlagen und dort zu sehr positiven 
Ergebnissen geführt. Mit der Maßnahme 
L 28 des IKSP kann dieser Themenkom-
plex noch stärker um den Aspekt des 
Hochwasserschutzes erweitert werden 
und Umsetzungsmöglichkeiten abseits 
des Gewässers in der Aue können zusätz-
lich in den Fokus genommen werden.
Der Steckbrief der Maßnahme L 28 im 
IKSP 2025 führt dazu aus: „Die im Hes-
sischen Hochwasserschutzkonzept ent-
haltenen Maßnahmen zum Erhalt und 
der Schaffung von Retentionsflächen, die 
gemäß Hessischem Maßnahmenpro-
gramm zur Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie und die auf Grundlage  
der Natura 2000-Bewirtschaftungspläne 
umzusetzenden Maßnahmen zur Auen- 
und Gewässerrenaturierung dienen u. a. 
der Verringerung der Fließgeschwindig-
keit im Gewässer und der Stärkung des 
natürlichen Wasserrückhalts in der Aue. 
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Erfordernisse und mögliche Entwick-
lungspotentiale der Mitarbeiter der Re-
gierungspräsidien den Vorteil brachten, 
direkt mit der Umsetzung einzelner Pro-
jekte beginnen zu können, so galt es im 
Weiteren für die Identifikation der geeig-
neten Aueflächen eine systematische He-
rangehensweise zu entwickeln, die auch 
die Klimaanpassungsrelevanz jedes Teil-
projektes sicherstellt. Hierfür wurden 
durch das HLNUG die potentiell entwi-
ckelbaren Aueflächen in Hessen ermit-
telt, indem die bekannten HQ100-
Überflutungsflächen und die gesetzlich 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
um potentielle Retentionsräume entspre-
chend des Retentionsraumkatasters Hes-
sen ergänzt wurden. Damit waren ca. 
5 000 Kilometer Gewässerstrecke erfasst, 
was nur einem Fünftel der Gewässerstre-
cke in Hessen entspricht. Für die weite-
ren vier Fünftel der Fließgewässerstrecke 
standen keine nutzbaren Grundlagenda-
ten mit konkreten Abgrenzungen zur 
Verfügung, weshalb auf eine landesweite 
Modellierung mit Hilfe des mittelskali-
gen DGM5 zurückgegriffen wurde. Die 
entstandene Abgrenzung potentiell ent-
wickelbarer Auen ist die räumliche Kulis-
se für die Auswahl von Teilprojekten der 
Maßnahme L 28.
Ergänzend wird eine Bewertungsmatrix 
erarbeitet, in welcher neben fachlichen 
Kriterien, z. B. möglichst weitreichende 
Synergien zwischen Hochwasserschutz, 
Naturschutz und Gewässerentwicklung 
und dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der 
erreichbaren Hochwasserschutzwirkung, 
auch deutlich pragmatischere Kriterien 
enthalten sind. Insbesondere die Bereit-
schaft zur Mitwirkung der betroffenen 
Kommunen und Flächeneigentümer 
und das Vorhandensein von Flächen in 
öffentlicher Hand ist ein wichtiges, wenn 
nicht das wichtigste Entscheidungskrite-
rium für die Aufnahme eines Teilprojek-
tes in die Umsetzung.

Beispielprojekte

Renaturierung des  
Biedrichsgrabens bei Echzell
Der Biedrichsgraben ist ein typisches 
Gewässer der Agrarlandschaft (Abb. 1). 
Das Gewässer ist aufgrund des landwirt-
schaftlichen Nutzungsdrucks entlang sei-

Die Maßnahme wird dabei stets von Mit-
arbeitern der Naturschutzverwaltung so-
wie der Wasserwirtschaftsverwaltung in 
Kooperation bearbeitet, so dass sich schon 
in der Bearbeitungsstruktur die enge Ver-
zahnung der verschiedenen Fachthemen 
widerspiegelt. Bereits im Zuge der Pro-
jektentwicklung kann so ein optimaler 
Austausch bzgl. rechtlicher und fachlicher 
Anforderungen sichergestellt werden. Bis 
auf wenige Zielkonflikte – z. B. bezüglich 
der Offenhaltung der Landschaft für das 
stark gefährdete Braunkehlchen (Saxicola 
rubetra) und der dem gegenüberstehen-
den Zielsetzung, eine durchgängige ge-
wässerbegleitende Gehölzstruktur zu eta-
blieren oder zu erhalten – ist es fast immer 
möglich, schon frühzeitig eine kooperati-
ve Herangehensweise an die Projektum-
setzung sicherzustellen. Diese enge Zu-
sammenarbeit verbunden mit der ge-
meinsamen Projektbearbeitung führt 
mittelfristig auch zu einem vertieften Ver-
ständnis der jeweils anderen fachlichen 
Belange. Dies ist ein wichtiger Baustein 
für ein zunehmend notwendiges institu-
tionelles Lernen zur Bewältigung von ge-
sellschaftlichen Herausforderungen wie 
dem Klimawandel.

Auswahl und Umsetzung der 
Teilprojekte

Da der dezentrale Wasserrückhalt durch 
Maßnahmen der Auenrenaturierung das 
erklärte Ziel der Maßnahme L 28 ist, er-
folgt auch die Umsetzung in vielen de-
zentralen Teilprojekten, welche jeweils 
individuelle Abstimmungserfordernisse, 
Umsetzungshemmnisse und Kooperati-
onserfordernisse mit sich bringen. Drei 
beispielhafte Teilprojekte werden im 
Weiteren vorgestellt. Insgesamt konnten 
seit 2017 sieben Teilprojekte zur Gewäs-
serrenaturierung sowie zur Entwicklung 
von Feuchtgrünland- und Moorkomple-
xen abgeschlossen werden, weitere 26 
Teilprojekte befinden sich aktuell in ver-
schiedenen Stadien der Vorbereitungs- 
oder Umsetzungsphase. Für die Umset-
zung dieser Projekte wurde durch den 
IKSP in den letzten Jahren jeweils ein 
Mittelvolumen von ca. 1,8 Mio. Euro 
bereitgestellt.
Während zunächst die weitreichende 
Ortskenntnis sowie das Wissen um die 

Die Realisierung dieser Maßnahmen 
wird unter dem Gesichtspunkt der zu er-
wartenden Klimaänderung noch dringli-
cher“ (HMUKLV 2017b).
Zentrale Bausteine der Maßnahme L 28 
sind daher die Gewässerrenaturierung im 
Sinne der WRRL, wodurch das natürli-
che Abflussgeschehen und die Entwick-
lungsmöglichkeit eines Gewässers gestärkt 
werden, sowie der Wiederanschluss des 
Gewässers an aktuell abgetrennte Aueflä-
chen und die damit einhergehende Er-
schließung von Retentionsraum sowie die 
Reduzierung der Fließgeschwindigkeiten 
insgesamt, welche mit zu einer Abfla-
chung von Hochwasserwellen beitragen 
können. Gleichzeitig haben diese Maß-
nahmen vielfältige weitere positive Wir-
kungen auf die Gewässergüte, das Arten-
spektrum und den Biotopverbund. So 
führt z. B. die Erhöhung der Struktur-
vielfalt im Gewässer zu einem turbulen-
teren Abflussgeschehen, wodurch der 
Sauerstoffeintrag erhöht und die Selbst-
reinigungskraft des Gewässers verbessert 
wird. Die Entfernung von Barrieren so-
wohl im Gewässer als auch in Bezug zur 
umliegenden Aue sowie die Verbesserung 
der Gewässerstruktur unterstützen den 
naturschutzfachlich und wasserwirt-
schaftlich erforderlichen (Biotop-)Ver-
bund sowohl linear wie auch lateral zum 
Hauptgerinne. Es ergeben sich außer-
dem weitreichende Synergien bezüglich 
des Schutzes gefährdeter wassergebunde-
ner Arten und Lebensräume.

Bearbeitungsstruktur

Die Maßnahme L 28 wird unter Feder-
führung des Hessischen Ministeriums für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (HMUKLV) und 
in Zuständigkeit der drei Regierungsprä-
sidien umgesetzt. Hierfür wurden mit 
Mitteln des IKSP sowohl bei den Natur-
schutzbehörden der Regierungspräsidien 
als auch bei dem Hessischen Landesamt 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG) und innerhalb des Umwelt-
ministeriums neue Stellen geschaffen. Der 
größte Stellenanteil entfällt auf die Re-
gierungspräsidien, da diese für die Um-
setzung der Maßnahmen regional zu-
ständig sind und sie vor Ort eine Schlüs-
selrolle einnehmen.
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sitive Resonanz, obwohl bereits hier po-
tentielle Konflikte bzgl. der landwirt-
schaftlichen Flächennutzung angespro-
chen wurden. Der Biedrichsgraben dient 
als Entwässerungsgraben für die umlie-
genden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen und jede Reaktivierung der Aue 
muss in puncto der zukünftigen Nutz-
barkeit abgestimmt werden. Das 2020 
erarbeitete Konzept zu Vorschlägen für 
die Renaturierung wurde 2021 in einer 
zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung vor-
gestellt und diskutiert. 2022 erfolgen nun 
Vermessungen, Boden- und Sediment-
untersuchungen sowie die Flächenorga-
nisation, sodass die Planung voraussicht-
lich ab 2024 fortgeführt werden kann.

Renaturierung an der Unteren 
Eder bei Felsberg
Die Stadt Felsberg war in den vergange-
nen Jahren mehrfach mit Überschwem-
mungsereignissen konfrontiert, die zu 
erheblichen Schäden und Beeinträchti-

drichsgraben wird im Projekt ebenfalls 
verfolgt. Gleichzeitig soll sich die ange-
strebte stärkere Auendynamik positiv auf 
das Vorkommen der klimasensiblen Arten 
Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) 
und Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis, 
Schwenkmezger 2019) sowie verschie-
dene Vogelarten im Vogelschutzgebiet 
Wetterau (5519-401) auswirken.
Hierzu werden Maßnahmen zur Gestal-
tung der Gewässerrandstreifen ergriffen 
und die Anbindung des Auengrünlandes 
an das Gewässer verbessert werden. Die 
WRRL sieht in dem betroffenen Bereich 
die Entwicklung naturnaher Gewässer-, 
Ufer- und Auenstrukturen sowie die Be-
reitstellung von Flächen vor. Dies kann 
gleichermaßen miterfüllt werden und 
könnte sogar die Zielsetzung aufgrund 
des besonderen Fokus auf die Auenan-
bindung noch übertreffen.
Aktuell befindet sich das Projekt in der 
Beteiligungs- und Vorprüfungsphase. 
Eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung im 
September 2019 stieß auf insgesamt po-

ner Ufer in der Entwicklung stark einge-
schränkt. Der Graben ist weitgehend 
strukturarm, in großen Teilen stark ein-
getieft und das Gewässer kann seine 
Funktion als Lebensraum nur ungenü-
gend erfüllen. Der Biedrichsgraben liegt 
innerhalb eines großräumigen Über-
schwemmungsgebiets, das bis in die 
Ortslage Echzell hineinragt, wobei der 
Graben das Wasser weitgehend unge-
bremst direkt in Richtung der Ortslage 
Echzell und zur Horloff hin abführt. 
Kurz oberhalb der Ortslage Echzell er-
folgt dann ein Abschlag des Biedrichs-
grabens in den parallel laufenden, inner-
halb der Ortslage verrohrten Weidengra-
ben. Hierdurch fällt der Biedrichsgraben, 
außer bei sehr hohem Hochwasser, in-
nerhalb der Ortslage derzeit trocken.
Durch die Renaturierung des Biedrichs-
grabens und der verbesserten Anbindung 
an die Aue wird eine positive Wirkung 
auf die Hochwasserdämpfung für die 
Ortslage Echzell erreicht. Die Sicherstel-
lung des Mindestwasserabflusses im Bie-

Abb. 1: Der Biedrichsgraben bei Echzell als ein linearer Entwässerungsgraben in der Agrarlandschaft (Foto: RP Darmstadt)
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Auenrenaturierung auf dem Gebiet der 
Stadt Felsberg erstellt, durch welche die 
Ziele des vorhandenen FFH-Gebietes 
„Untere Eder“, der WRRL und des öko-
logischen Hochwasserschutzes erfüllt 
werden sollen.
Über die Maßnahme L 28 wurden zum 
Jahreswechsel 2021 / 2022 drei Teilmaß-
nahmen der Gesamtplanung umgesetzt. 
So wurden unterhalb des Siedlungsbe-
reichs von Felsberg auf einer Länge von 
rund 500 Metern Aufweitungen und 
Aufspaltungen der Unteren Eder sowie 
eine Sekundäraue hergestellt, die schon 
bei kleinen Hochwasserabflüssen über-
flutetet wird (Abb. 2). Als dritter Teil 
wurde oberhalb des Siedlungsbereiches 
ein bestehender Kiessee als Furkation an 
die Eder angebunden. Somit konnte die 
Wasserfläche der Eder um 2,2 ha erwei-
tert und insbesondere die Strömungsdi-
versität und Tiefenvarianz deutlich er-
höht werden (Abb. 3).
Mit den Maßnahmen wird eine deutli-
che Verbesserung der Gewässermorpho-
logie angestrebt. Durch eine Reihe von 
bereits realisierten Maßnahmen ähnli-
cher Art im FFH-Gebiet Untere Eder 
(4822-304) trägt die Maßnahme zur 
Herstellung des gewässerbezogenen 
Biotopverbundes bei und kann gleich-
zeitig zu einer Verminderung der Was-
serstände bei Hochwasserereignissen 
führen.

Renaturierung der Schweinfe
Die Schweinfe war oberhalb der Mün-
dung in die Wohra bisher in die Struk-
turklassen 4 (deutlich verändert) und 5 
(stark verändert) eingeordnet. Das Ge-
wässer war nahezu vollständig begradigt 
und erheblich eingetieft. Der Gewässer-
lauf führte zwischen den Grundstücken 
privater Eigenheime, Gewerbeflächen 
und landwirtschaftlicher Nutzfläche ent-
lang, die Sohle war befestigt, abschnitts-
weise gesichert und wies eine geringe 
Substratdiversität auf.
Die Stadt Gemünden (Wohra) hatte in 
den vergangenen Jahren die lineare 
Durchgängigkeit der Schweinfe weitge-
hend hergestellt und den Uferverbau in 
Teilen beseitigt. Ergänzend sollten nun 
im Mündungsbereich Maßnahmen zum 
ökologischen Hochwasserschutz und zur 
Entwicklung von Biotopverbundstruk-

besteht die Herausforderung, die Gewäs-
serstruktur der Eder im Stadtgebiet zu 
verbessern. Es wurde daher eine systema-
tische Vorplanung von Maßnahmen zur 

gungen geführt haben. Entsprechend 
groß sind die Sensibilität und die Auf-
merksamkeit der Bevölkerung für das 
Thema Hochwasserschutz. Gleichzeitig 

Abb. 3: Untere Eder mit Ansicht eines von vier Durchbrüchen durch den Damm 
zum sogenannten Schwanenteich. Bereits nach wenigen Wochen wird die eigendyna-
mische Entwicklung der Eder sichtbar. (Foto: C. Henschke)

Abb. 2: Untere Eder bei Felsberg mit Darstellung der Gewässeraufweitung und -neu-
strukturierung. Im Hintergrund ist der alte Lauf zu sehen, am rechten Ufer eine da-
rin neu angelegte Kiesbank. (Foto: C. Henschke)
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chen hat das Projekt deutlich verbessert 
und ohne die Beteiligung der Anlieger 
wäre eine Umsetzung so nah an der Be-
siedlung nicht denkbar gewesen.

Fazit

Wie diese Beispielprojekte zeigen, besteht 
eine hohe Übereinstimmung sowohl be-
züglich der Ziele als auch der geeigneten 
Umsetzungsschritte zwischen der Maß-
nahme L 28, der WRRL sowie Natura 
2000. Bei der Maßnahme L 28 ist der 
verstärkte Fokus auf den Aspekt des 
Hochwasserschutzes ergänzend hinzuge-
kommen. Somit können nun auch Maß-
nahmen abseits der bisherigen Möglich-
keiten angestoßen werden, z. B. in Berei-
chen, in denen auf Basis der WRRL 
bisher keine Handlungsmöglichkeiten 
bestanden. Gleichzeitig können durch 
gezielte Koordinierung der verschiede-
nen Umsetzungsinstrumente im Bereich 
Gewässerentwicklung, Naturschutz und 
Klimaanpassung vorteilhafte Synergien 
noch stärker genutzt werden und Pro-
jekte stärker multifunktional und abseits 
der eng gefassten Gewässerparzellen an-
gestoßen werden.

turen umgesetzt werden (Abb. 4). Dies 
erfolgte im Winter 2021 / 2022 auf der 
Gewässerstrecke von der Mündung in 
die Wohra bis km 0,24. Das in Fließrich-
tung rechte Vorland der Schweinfe wird 
bereits auf einer Breite von 50 m im Re-
tentionskataster geführt und bot Platz 
für die morphologische Verbesserung des 
Baches und die Entwicklung einer Se-
kundäraue. Ziel war es, möglichst auch 
die linksseitig angrenzenden privaten 
Grundstücke in die Maßnahme einzube-
ziehen, um den Bachlauf insgesamt ver-
längern zu können und die Sohle anzu-
heben. Dank hervorragender Unterstüt-
zung und der proaktiven Rolle der Stadt 
Gemünden konnten viele private und 
gewerbliche Eigentümer gewonnen wer-
den, Teile ihrer Grundstücke unentgelt-
lich und dauerhaft für die Entwicklung 
der Schweinfe zur Verfügung zu stellen, 
so dass letztlich der Uferverbau entfernt, 
die Sohle angehoben, der Uferbereich 
abgeflacht und der Bachlauf verlängert 
werden konnte. Wechselfeuchte Bereiche 
wurden ebenso geschaffen wie Nebenge-
rinne, und neue Strukturelemente wur-
den eingebaut, um die Strömungs-, Tie-
fen- und Substratdiversität zu erhöhen. 
Die Verfügbarkeit von zusätzlichen Flä-

Abb. 4: Die Schweinfe-Baustelle im Winter 2021/22. Der Uferverbau wurde bereits 
entfernt; durch die Gewässeraufweitung wird die Breite um etwa das Dreifache ge-
steigert. (Foto: P. Mertke)
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